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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Jugendhilfeausschuss 04.06.2015 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 

Das in Anlage 1 befindliche Verfahren zur Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes 

einschließlich Zeitplan wird beschlossen. 

02 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, das Verfahren zur Fortschreibung einschließlich Zeitplan 

im Amtsblatt zu veröffentlichen. 

 

 

 

 

 

 

15.05.2015 gez. Zachow   

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Jugendhilfeausschuss 

Unterausschuss Kinder- und 

Jugendförderplanung 
    

Titel der Drucksache: 

Verfahren zur Fortschreibung des Kinder- und 

Jugendförderplanes (Zeitraum 2017 - 20XX) 

 

Drucksache 1049/15 
 

Jugendhilfeausschuss 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen x Nein  Ja → Nutzen/Einsparung x Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2015 2016 2017 2018 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1- Verfahren zur Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Der Jugendhilfeausschuss hat einen Unterausschuss " Kinder- und Jugendförderplanung" 

eingesetzt und diesen beauftragt, einen Vorschlag zur Fortschreibung des Kinder- und 

Jugendförderplanes zu erarbeiten. 
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